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Beschluss
Annahmemit Änderungen

Keine Festung Europa - Das EU-Asylrecht darf nicht zum Nachteil der Schutzsuchenden geschwächt
werden!

• Die Innenminister*innen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben sich am 08.06.2023 auf eine Verhand-

lungsposition zur Asylverfahrensverordnung (AsylVerf-VO) und zur Verordnung über Asyl- und Migrationsmanagement

(AMM-VO) geeinigt. Sie wird die Grundlage für die Verhandlungen des Ratsvorsitzes mit dem Europäischen Parlament

und der EU-Kommission (Trilog) bilden, um das Gemeinsame Europäische Asylsystem (GEAS) zu reformieren.

• Die Verhandlungen des Rats der Europäischen Union für die Verordnung im Fall von Krisen, höherer Gewalt und Instru-

mentalisierung („Krisenverordnung“) finden darüber hinaus derzeit noch statt und sollen in den kommenden Wochen

abgeschlossen werden.

 

1. Die Bundesregierung wird aufgefordert, der „Verordnung im Fall von Krisen, höherer Gewalt und Instrumentalisierung“

imRatnicht zuzustimmen, solltendie imaktuellenVerordnungstext enthaltenenAbschwächungender derzeitigenStan-

dards für die Registrierung, Unterbringung und rechtliche Verfahren unter Berufung auf „Instrumentalisierung“, Krisen

und „force majeure“ zum Zeitpunkt der Abstimmung nicht vollständig entfernt worden sein.

2. Die SPD-Mitglieder der S&D-Fraktion imEU-Parlamentwerdenaufgefordert, sich bei denVerhandlungenmit demRat für

die Rechte schutzsuchender Menschen einzusetzen und jegliche Einigung abzulehnen, die diese Grundstandards miss-

achtet. Dies muss insbesondere auch in Fällen von Krisen, höherer Gewalt (,force majeure‘‘) und Instrumentalisierung

gelten.

 

 

Die SPD-Mitglieder der S&D-Fraktion im EU-Parlament sowie die Bundesregierung werden darüber hinaus aufgefordert, der

GEAS-Reform nicht zuzustimmen, wenn die folgenden Bedingungen nicht gegeben sind:

 

1. Einführung eines echten und effektiven Solidaritäts- und Verteilungsmechanismus für alle Asylsuchenden (nicht nur

30.000, wie aktuell vorgesehen) in der Europäischen Union als Nachfolge des Dublin-III-Verfahrens, welcher die Staaten

andenEU-Außengrenzen, insb. dieMittelmeeranrainerstaaten, imRegistrierungs- undEntscheidungsprozessnachhaltig

finanziell und personell entlastet. Sollten einzelne Mitgliedsstaaten diesen Solidaritätsmechanismus nicht mittragen

wollen, muss die Bundesregierung gemeinsam mit gewillten EU-Partnerstaaten vorangehen und ein „Europa der zwei

Geschwindigkeiten“ für die Registrierung, Aufnahme und Integration von Flüchtlingen anführen;

2. Einführung eines echten Anreizsystems für die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen in Form eines EU-Fonds aller

Mitgliedsstaaten, welcher aufnahmewillige Staaten und Kommunen ausreichend finanziell unterstützt;

3. Ein Ablassen von der derzeit geplanten Verwendung der Fiktion der Nicht-Einreise, welche die Rechtsposition der betrof-

fenen weitere verschlechtert und die Schaffung von Haftlagern und Abschiebungen ohne rechtsstaatlich angemessene

Verfahren unterstützt.

4. Eine Ablehnung von Grenzverfahren ohne rechtstaatliche Einzelfallprüfung im Sinne der Genfer Flüchtlingskonventi-

on, welche durch die Anerkennungsquote bezüglich eines bestimmten Herkunftslandes oder die auf der Flucht durch-

querten Drittstaaten ausgelöst würden. Diese Kriterien dürfen nicht zu einem Maßstab erhoben werden, der über die

faktische Inhaftierung von Betroffenen in streng kontrollierten Aufnahmeeinrichtungen entscheidet. Dieser willkürliche
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Maßstab verstößt gegen die Genfer Flüchtlingskonvention und ist vor dem Hintergrund der Menschenrechtsbetroffen-

heit bei haftähnlicher Behandlung ohne verpflichtenden Rechtsbeistand völlig ungeeignet;

5. Eine Ausnahme von Familien mit minderjährigen Kindern von jeglicher Form von Grenzverfahren, wobei die Definition

„Kind“ entsprechend der UN-Kinderrechtskonvention alle Minderjährigen unter 18 meint;

6. Eine Garantie, dass Menschen mit besonderen Verfahrens- und Unterbringungsbedürfnissen (unter anderem Opfer

von Folter, Betroffene von sexualisierter und geschlechtsspezifischer Gewalt sowie des Menschenhandels, LGBTIQ+ und

Schwangere,Menschen mit Behinderungen) ebenfalls aus den Grenzverfahren ausgenommen werden sowie, dass alle

EU-Mitgliedsstaaten kollektiv in den Ausbau adäquater psychologischer, medizinischer und rechtlicher Betreuungska-

pazitäten dieser Personengruppen investieren;

7. EineGarantie, dass die Zuständigkeit für die PrüfungeinesAsylantrages vonunbegleitetenMinderjährigenbei fehlenden

Familienangehörigen, die sich rechtmäßig in einemEU-Mitgliedstaat aufhalten, bei demMitgliedsstaat liegt, inwelchem

dieser sich aufhält und seinen Antrag gestellt hat ;

8. Eine Garantie, dass Zivilgesellschafts- und Menschenrechtsorganisationen, medizinisches, psychologisches und juristi-

sches Personal vollumfänglichen Zugang zu Registrierungs- und Aufnahmezentren in allen EU-Mitgliedsstaaten haben.

Auch Seenotrettungsorganisationenmüssenohne jeglicheBehinderung in EU-Gewässernoperieren können, ohne krimi-

nalisiert zuwerden.Darüber hinaus ist eine europäisch koordinierte undfinanzierte Seenotrettungdringenderforderlich

und geboten, umweiteres Sterben an den EU-Außengrenzen zu verhindern;

9. Die tatsächliche verpflichtende Einleitung von Vertragsverletzungsverfahren durch die EU-Kommission ohne jegliche

„Übergangsphase“ nach Einführung der GEAS-Reform, um einen Rückstau an Verfahren zu verhindern;

10. Ein Ablassen von den Versuchen, Rückführungsabkommen mit Drittstaaten zu schließen, welche die europäischen Ab-

hängigkeiten von Autokratien befördern und somit dem Ziel der europäischen Souveränität entgegenlaufen. Eine Be-

stimmung eines „sicheren Drittstaates‘‘ durch einzelne Mitgliedstaaten darf nicht stattfinden.

11. Eine völkerrechtskonforme und in Übereinstimmung mit dem Koalitionsvertrag von SPD, Bündnis90/Die Grünen und

FDP ausgestaltete GEAS-Reform.

 

Überweisen an

Bundesparteitag 2023, MdEP
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